
 

 
 

 

Hausanschrift: 

Ordnungsamt 

Ausländerbehörde 

Kleyerstraße 86 

60326 Frankfurt am Main 

 

RMV-Haltestelle: 

Straßenbahnlinien 11 und 21: Rebstöcker Straße 14:  

Ordnungsamt 

Buslinie 52: Ordnungsamt 

S-Bahn: Galluswarte 

 

 

Vorsprache nur nach Terminvereinbarung: 

 

Telefonische Erreichbarkeit: 

Telefon: (069) 212 - 4 24 85 

Telefax: (069) 212 -  46487 

Internet:  

http://www.ordnungsamt.frankfurt.de 

E-Mail:  

Nichtakademische Arbeitnehmer: abh-43.2@stadt-

frankfurt.de 

Akademische Arbeitnehmer: abh-43.3@stadt-

frankfurt.de 

 

 

 

Stand: Mai 2022 

 
 
 

 
 

Arbeitsaufnahme 
 
 
 

Ausländerbehörde 

DER OBERBÜRGERMEISTER 

 

Eingang Ordnungsamt 
Kleyerstr. 86 

 

eingang Ausländerbehörde 
Rebstöcker Str. 4 
 



 

 

 

Die Zulassung ausländischer Beschäftig-

ter orientiert sich an den Erfordernissen 

des Wirtschaftsstandortes Deutschland 

unter Berücksichtigung der Verhältnisse 

auf dem Arbeitsmarkt und dem Erforder-

nis, die Arbeitslosigkeit wirksam zu be-

kämpfen. 

Einem Ausländer kann ein Aufenthalts-

titel zur Ausübung einer Beschäftigung 

erteilt werden, 

 wenn die Bundesagentur für Arbeit 

zugestimmt hat oder 

 durch Rechtsverordnung oder     

zwischenstaatliche Vereinbarung 

bestimmt ist, dass die Ausübung 

der Beschäftigung zulässig ist. 

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie  

bei der Ausländerbehörde. 

 

 

 

Benötigte Unterlagen: 

 

 1 Passbild nach biometrischen Vorgaben 

 

 gültiger Reisepass 

 

 Antrag auf Erteilung eines  Aufenthalts-
titels, vollständig ausgefüllt und unter-
schrieben (den Vordruck erhalten Sie auf unserer 
Internetseite: www.frankfurt.de/
Ausländerangelegenheiten) 

 

 Arbeitsvertrag oder Entwurf eines Arbeits-

vertrages mit genauer Tätigkeitsbeschrei-

bung und Angabe der Höhe des monatli-

chen Einkommens 

 

  Vom Arbeitgeber ausgefüllter Vordruck 
„Erklärung zum Beschäftigungsverhält-
nis“(den Vordruck erhalten Sie auf unserer Internet-
seite: www.frankfurt.de/Ausländerangelegenheiten) 

  

 Mietvertrag 

 

  Nachweis über Krankenversicherungs-

schutz 

 

 

 

 

Gebühren: 

 

Nach § 45 Nr. 1 u. 2  Aufenthaltsverord-

nung sind Gebühren zu erheben: 

 

100,00 Euro für die Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis oder Blauen Karte EU 

              

93,00 Euro für die Verlängerung einer 

Aufenthaltserlaubnis oder Blauen Karte 

EU über drei Monate  

Arbeitsaufnahme 

Sollten die aufgezählten Unterlagen  
nicht bzw. nur unvollständig  

eingereicht werden,  
haben Sie mit einer längeren  

Bearbeitungszeit Ihres Antrages  
zu rechnen. 

 
Die Aufzählung ist nicht abschließend. 

Im Einzelfall können weitere Unterlagen 
erforderlich sein. 

DER OBERBÜRGERMEISTER 

Ausländerbehörde 


